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 Veröffentlicht am 06.10.1993

Norm

ABGB §1299 C

KO §81 Abs3

Rechtssatz

Auch eine Schadenersatzforderung gegen den ehemaligen Masseverwalter wegen p6ichtwidriger Führung seines

Amtes gehört zum Konkursvermögen, über welches der Gemeinschuldner gemäß § 1 KO grundsätzlich nicht frei

verfügen kann. Daher sind auch solche Ansprüche gegen den ehemaligen Masseverwalter oder seine Verlassenschaft

vom neu bestellten Masseverwalter geltend zu machen.
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